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5. bittet die Regierungen, zur Durchführung ihrer Al-
terspolitik umfassende Konsultationen mit maßgeblichen In-
teressenträgern und Partnern der sozialen Entwicklung zu
führen, um so eine nationale Identifikation mit dieser Politik
und einen entsprechenden Konsens zu schaffen;

6. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die ein-
zelstaatlichen Anstrengungen zur Stärkung der Partnerschaf-
ten mit der Zivilgesellschaft, namentlich mit Organisationen
älterer Menschen, Hochschulen, Forschungsstiftungen, loka-
len Organisationen, einschließlich Betreuungspersonen, und
dem Privatsektor zu unterstützen, um so zum Aufbau von Ka-
pazitäten in Fragen des Alterns beizutragen;

7. ermutigt die internationale Gemeinschaft und die zu-
ständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die einzelstaatli-
chen Anstrengungen zur Finanzierung von Initiativen im Be-
reich der Forschung und der Datenerhebung zu Altersfragen
zu unterstützen, damit die mit der Alterung der Bevölkerung
zusammenhängenden Herausforderungen und Chancen bes-
ser verstanden und den politischen Entscheidungsträgern ge-
nauere und konkretere Informationen zu Geschlechter- und
Altersfragen zur Verfügung gestellt werden können;

8. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt um den
Ausbau der nationalen Kapazitäten zur Verfolgung ihrer wäh-
rend der Überprüfung und Bewertung ermittelten nationalen
Prioritäten bezüglich der Umsetzung zu bemühen, und bittet
die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, einen
schrittweisen Ansatz für den Kapazitätsausbau zu erwägen,
der die Festlegung nationaler Prioritäten, die Stärkung der in-
stitutionellen Mechanismen, Forschung, Datenerhebung und
-analyse und die Schulung des erforderlichen Personals auf
dem Gebiet des Alterns umfasst;

9. betont, dass auf nationaler Ebene zusätzlich Kapazi-
täten geschaffen werden müssen, um die Umsetzung des Ak-
tionsplans von Madrid zu fördern und zu erleichtern, und legt
den Regierungen in diesem Zusammenhang nahe, den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für das Altern zu unterstüt-
zen, um es der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche
und Soziale Angelegenheiten zu ermöglichen, den Ländern
auf Antrag umfangreichere Hilfe zu gewähren;

10. fordert die Regierungen auf, gegebenenfalls für die
erforderlichen Bedingungen zu sorgen, damit Familien und
die Gemeinschaft in der Lage sind, älter werdenden Men-
schen Betreuung und Schutz zukommen zu lassen, und die
Verbesserung des Gesundheitszustands älterer Menschen
auch auf der Grundlage des Geschlechts zu bewerten sowie
Behinderungen und Sterblichkeit zu verringern;

11. erklärt erneut, dass bei den laufenden Anstrengun-
gen zur Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen60 enthaltenen Ziele, die Lage der älte-
ren Menschen berücksichtigt werden soll;

12. empfiehlt der Kommission für soziale Entwicklung,
die Ergebnisse des ersten Zyklus der Überprüfung und Be-
wertung des Aktionsplans von Madrid in die Beratungen auf
ihrer sechsundvierzigsten Tagung 2008 aufzunehmen und da-
bei auch auf die in den ersten fünf Jahren des Umsetzungspro-
zesses erzielten Fortschritte und aufgetretenen Hindernisse
einzugehen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution und der Kommission für
soziale Entwicklung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung
einen Bericht über die Analyse der Schlussfolgerungen aus
der ersten Überprüfung und Bewertung vorzulegen und darin
auch einen auf einer Analyse der seit 2002 auf nationaler Ebe-
ne durchgeführten Maßnahmen beruhenden strategischen
Rahmen für die Umsetzung aufzunehmen, um politische Prio-
ritäten für die Zukunft und Maßnahmen für die internationale
Zusammenarbeit zur Unterstützung der nationalen Umset-
zungsaktivitäten aufzuzeigen.

RESOLUTION 62/131
Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/432,
Ziff. 47)61.

62/131. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwick-

lung, der vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehal-
ten wurde, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der
Generalversammlung „Weltgipfel für soziale Entwicklung
und der Weg danach: Soziale Entwicklung für alle in einer
zunehmend globalen Welt“, die vom 26. Juni bis 1. Juli 2000
in Genf stattfand,

bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über so-
ziale Entwicklung und das Aktionsprogramm62 und die von
der Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Son-
dertagung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die sozia-

60 Siehe Resolution 55/2.

61 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kasachstan,
Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko,
Moldau, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
kistan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mit-
glieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
62 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
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le Entwicklung63 sowie ein kontinuierlicher weltweiter Dialog
über Fragen der sozialen Entwicklung den grundlegenden
Rahmen für die Förderung der sozialen Entwicklung für alle
auf nationaler und internationaler Ebene bilden,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen64 und die darin enthaltenen Entwicklungsziele
sowie auf die auf den großen Gipfeltreffen, Konferenzen und
Sondertagungen der Vereinten Nationen eingegangenen Ver-
pflichtungen, einschließlich der auf dem Weltgipfel 2005 ein-
gegangenen Verpflichtungen65,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/209 vom
22. Dezember 2005 über die Durchführung der ersten Dekade
der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-
2006),

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auf dem Tagungsteil
auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2006 des Wirtschafts- und
Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung „Schaffung ei-
nes förderlichen Umfelds auf nationaler und internationaler
Ebene zur Herbeiführung einer produktiven Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdiger Arbeit für alle und Auswirkun-
gen auf die nachhaltige Entwicklung“66,

feststellend, dass die von der Internationalen Arbeitsorga-
nisation verfolgte Agenda für menschenwürdige Arbeit mit
ihren vier strategischen Zielen ein wichtiges Instrument zur
Erreichung des Ziels der produktiven Vollbeschäftigung und
einer menschenwürdigen Arbeit für alle ist,

betonend, dass die Rolle der Kommission für soziale Ent-
wicklung bei der Weiterverfolgung und Überprüfung des
Weltgipfels für soziale Entwicklung und der Ergebnisse der
vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
gestärkt werden muss,

in der Erkenntnis, dass ein Ansatz, der den Menschen in
den Mittelpunkt stellt, im Zentrum der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung stehen muss,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs67;

2. begrüßt es, dass die Regierungen erneut ihren Wil-
len und ihre Entschlossenheit zur weiteren Umsetzung der
Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung und des
Aktionsprogramms62 bekräftigt haben, insbesondere zur Be-
seitigung der Armut, zur Förderung einer produktiven Voll-

beschäftigung und zur Förderung der sozialen Integration mit
dem Ziel, stabile, sichere und gerechte Gesellschaften für alle
Menschen zu schaffen;

3. erkennt an, dass die Erfüllung der in Kopenhagen
eingegangenen Verpflichtungen und die Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, sich gegenseitig verstärken
und dass die in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen
auf einen kohärenten, die Menschen in den Mittelpunkt stel-
lenden Entwicklungsansatz von entscheidender Bedeutung
sind;

4. bekräftigt, dass der Kommission für soziale Ent-
wicklung auch weiterhin die Hauptverantwortung für die
Weiterverfolgung und Überprüfung des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der Ergebnisse der vierundzwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung zukommt und
dass sie als Hauptforum der Vereinten Nationen für einen in-
tensiveren weltweiten Dialog über Fragen der sozialen Ent-
wicklung fungiert, und fordert die Mitgliedstaaten, die zu-
ständigen Sonderorganisationen, Fonds und Programme des
Systems der Vereinten Nationen und die Zivilgesellschaft
auf, die Arbeit der Kommission verstärkt zu unterstützen;

5. ist sich dessen bewusst, dass das auf dem Weltgipfel
für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten Sonder-
tagung der Generalversammlung bekräftigte umfassende
Konzept der sozialen Entwicklung bei der Politikgestaltung
auf nationaler und internationaler Ebene abgeschwächt wurde
und dass die Armutsbeseitigung zwar ein zentraler Bestand-
teil der Entwicklungspolitik und des entwicklungspolitischen
Diskurses ist, dass aber den weiteren auf dem Gipfel verein-
barten Verpflichtungen mehr Aufmerksamkeit zuteil werden
sollte, insbesondere denjenigen betreffend Beschäftigung und
soziale Integration, die ebenfalls durch eine allgemeine Tren-
nung der Sozialpolitik von der Wirtschaftspolitik beeinträch-
tigt wurden;

6. erkennt an, dass die nach dem Weltgipfel für soziale
Entwicklung eingeleitete erste Dekade der Vereinten Natio-
nen für die Beseitigung der Armut (1997-2006) die langfristi-
ge Vision für nachhaltige und abgestimmte nationale und in-
ternationale Maßnahmen zur Beseitigung der Armut vorgab,
und stellt fest, dass die Erfüllung der von den Regierungen
eingegangenen Verpflichtungen im Verlauf der Dekade hin-
ter den Erwartungen zurückblieb;

7. hebt hervor, dass die großen Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen, einschließlich des Millen-
niums-Gipfels, des Weltgipfels 2005 und der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung mit ihrem Kon-
sens von Monterrey68, den Vorrang und die Dringlichkeit der
Armutsbeseitigung im Rahmen der Entwicklungsagenda der
Vereinten Nationen bekräftigt haben;

63 Resolution S-24/2, Anlage.
64 Siehe Resolution 55/2.
65 Siehe Resolution 60/1.
66 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 3 (A/61/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 50.
67 A/62/122.

68 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
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8. hebt außerdem hervor, dass die Maßnahmen zur Ar-
mutsbeseitigung an den tieferen und strukturellen Ursachen
und Ausprägungen der Armut ansetzen sollen und dass die
Aspekte der Gerechtigkeit und der Verringerung der Un-
gleichheit in diese Maßnahmen einbezogen werden müssen;

9. betont, dass ein förderliches Umfeld eine entschei-
dende Voraussetzung für die Verwirklichung von Gerechtig-
keit und sozialer Entwicklung ist, dass angesichts dessen,
dass Wirtschaftswachstum unverzichtbar ist, tief verwurzelte
Ungleichheit und Marginalisierung ein Hindernis für das um-
fassende und dauerhafte Wachstum darstellen, das für eine
nachhaltige, niemanden ausschließende und den Menschen in
den Mittelpunkt stellende Entwicklung notwendig ist, und er-
kennt an, dass zwischen Maßnahmen zur Erzielung von
Wachstum und Maßnahmen zur Erzielung wirtschaftlicher
und sozialer Gerechtigkeit ein Gleichgewicht hergestellt so-
wie sichergestellt werden muss, dass sie einander ergänzen,
damit die Armut insgesamt wirksam verringert werden kann;

10. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gefördert werden muss, um
den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut leben-
den Menschen gerecht zu werden, namentlich durch die Kon-
zipierung und Entwicklung geeigneter Mechanismen zur
Stärkung und Festigung demokratischer Institutionen und ei-
ner ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung;

11. bekräftigt die Verpflichtung auf die Ermächtigung
der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter sowie auf
die durchgängige Integration einer Geschlechterperspektive
in alle Entwicklungsanstrengungen, in Anerkennung ihrer
entscheidenden Wichtigkeit für die Herbeiführung einer
nachhaltigen Entwicklung und für die Anstrengungen zur Be-
kämpfung von Hunger, Armut und Krankheit, zur Stärkung
der Politiken und Programme, die darauf gerichtet sind, die
volle Teilhabe der Frauen als gleichberechtigte Partnerinnen
in allen Bereichen des politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Lebens zu verbessern, zu gewährleisten und
auszuweiten, und zur Verbesserung ihres Zugangs zu allen
für die uneingeschränkte Wahrnehmung aller ihrer Men-
schenrechte und Grundfreiheiten erforderlichen Ressourcen
durch die Beseitigung fortbestehender Barrieren, wozu auch
gehört, gleichberechtigten Zugang zu einer produktiven Voll-
beschäftigung und einer menschenwürdigen Arbeit für alle zu
gewährleisten und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu
stärken;

12. bekräftigt außerdem die Verpflichtung auf Beschäf-
tigungsstrategien und eine makroökonomische Politik, mit
denen Chancen auf eine frei gewählte und produktive Vollbe-
schäftigung, auch für die am stärksten benachteiligten Perso-
nen, und menschenwürdige Arbeit für alle aktiv gefördert
werden, um für soziale Gerechtigkeit in Verbindung mit wirt-
schaftlicher Effizienz zu sorgen, unter voller Achtung der
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit unter ge-
rechten, gleichen, sicheren und würdigen Bedingungen, und
bekräftigt ferner, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen in
die makroökonomische Politik einbezogen werden soll, unter
voller Berücksichtigung der sozialen Auswirkungen und Di-
mensionen der Globalisierung;

13. bekräftigt ferner, dass es dringend erforderlich ist,
auf nationaler und internationaler Ebene ein Umfeld zu schaf-
fen, das die Herbeiführung einer produktiven Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdiger Arbeit für alle als Grundlage ei-
ner nachhaltigen Entwicklung begünstigt, und dass ein Um-
feld, das Investitionen, Wachstum und Unternehmertum un-
terstützt, eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze ist, und bekräftigt außerdem, dass die Be-
seitigung von Hunger und Armut, die Verbesserung des wirt-
schaftlichen und sozialen Wohlergehens für alle, die Herbei-
führung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und einer
nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern und eine nieman-
den ausschließende und ausgewogene Globalisierung nur
dann möglich sind, wenn Männern und Frauen die Chance ge-
boten wird, eine produktive Arbeit unter freiheitlichen, ge-
rechten, sicheren und menschenwürdigen Bedingungen zu er-
halten;

14. betont, wie wichtig es ist, die Hindernisse zu beseiti-
gen, die sich der Verwirklichung des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker, insbesondere der unter Kolonialherrschaft
oder anderen Formen der Fremdherrschaft oder ausländischer
Besetzung lebenden Menschen, entgegenstellen und die sich
nachteilig auf ihre soziale und wirtschaftliche Entwicklung
auswirken, wozu auch ihr Ausschluss von den Arbeitsmärk-
ten gehört;

15. erklärt erneut, dass Gewalt in ihren vielen Erschei-
nungsformen, einschließlich der häuslichen Gewalt, insbe-
sondere Gewalt gegen Frauen, Kinder, ältere Menschen und
Menschen mit Behinderungen, allerorten eine wachsende Be-
drohung der Sicherheit des Einzelnen, der Familien und der
Gemeinschaften darstellt, dass der völlige Zusammenbruch
des sozialen Gefüges heutzutage ein nur zu reelles Phänomen
ist, dass organisierte Kriminalität, illegale Drogen, unerlaub-
ter Waffenhandel, Frauen- und Kinderhandel, ethnische und
religiöse Konflikte, Bürgerkrieg, Terrorismus, alle Formen
extremistischer Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, politische
Morde und sogar Völkermord grundlegende Bedrohungen
der Gesellschaften und der weltweiten sozialen Ordnung dar-
stellen und dass all dies außerdem überzeugende und dringen-
de Gründe für die Regierungen sind, einzeln und gegebenen-
falls gemeinsam tätig zu werden, um den sozialen Zusam-
menhalt zu fördern und gleichzeitig die Vielfalt anzuerken-
nen, zu schützen und zu schätzen;

16. erkennt an, dass produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle, wozu Sozialschutz, grund-
legende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie sozialer
Dialog gehören, Schlüsselelemente einer nachhaltigen Ent-
wicklung für alle Länder und daher ein vorrangiges Ziel der
sozialen Zusammenarbeit sind;

17. betont, dass die Politiken und Programme, die zur
Beseitigung der Armut und zu Gunsten von Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdiger Arbeit für alle konzipiert wer-
den, konkrete Maßnahmen zur Förderung der sozialen Inte-
gration umfassen sollen, einschließlich solcher, die margina-
lisierten sozioökonomischen Sektoren und Gruppen Chan-
cengleichheit und gleichen Zugang zu sozialem Schutz ge-
währen;
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18. anerkennt den wichtigen Zusammenhang zwischen
internationaler Migration und sozialer Entwicklung und be-
tont, wie wichtig es ist, das Arbeitsrecht in Bezug auf die Ar-
beitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen von Wanderar-
beitnehmern, unter anderem soweit sie deren Entlohnung, die
Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz
und das Recht auf Vereinigungsfreiheit betreffen, wirksam
durchzusetzen;

19. bekräftigt, dass die Politik der sozialen Integration
danach streben soll, Ungleichheiten zu verringern, den Zu-
gang zu sozialen Grunddiensten, Bildung für alle und Ge-
sundheitsversorgung zu fördern, die Teilhabe und Integration
gesellschaftlicher Gruppen, insbesondere der Jugendlichen,
älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, zu er-
höhen und die Herausforderungen zu bewältigen, die sich der
sozialen Entwicklung durch die Globalisierung und durch
marktgeleitete Reformen entgegenstellen, damit alle Men-
schen in allen Ländern Nutzen aus der Globalisierung ziehen
können;

20. bekräftigt außerdem die Verpflichtung auf die För-
derung der Rechte der indigenen Völker in den Bereichen Bil-
dung, Beschäftigung, Wohnungswesen, Sanitärversorgung,
Gesundheit und soziale Sicherheit, und stellt außerdem fest,
dass in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte
der indigenen Völker69 diesen Bereichen Aufmerksamkeit
entgegengebracht wird;

21. erkennt an, dass die Politiken zur Förderung der so-
zialen Entwicklung in einer integralen, verständlichen und
partizipatorischen Weise und unter Anerkennung der Armut
als eines vielschichtigen Phänomens formuliert werden müs-
sen, fordert in dieser Angelegenheit miteinander verflochtene
öffentliche Maßnahmen und unterstreicht, dass diese Maß-
nahmen Teil einer umfassenden Strategie zu Gunsten von
Entwicklung und Wohlergehen sein müssen;

22. erkennt die wichtige Rolle an, die der öffentliche
Sektor als Arbeitgeber und zu Gunsten eines Umfelds spielen
kann, das der wirksamen Schaffung produktiver Vollbeschäf-
tigung und menschenwürdiger Arbeit für alle förderlich ist;

23. erkennt außerdem die unverzichtbare Rolle an, die
der Privatsektor bei der Mobilisierung neuer Investitionen,
der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Entwicklungsfi-
nanzierung sowie bei der Förderung der Bemühungen um
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit
spielen kann;

24. erkennt ferner an, dass die meisten armen Menschen
in ländlichen Gebieten leben und arbeiten, dass dem Agrar-
sektor und dem ländlichen Nichtagrarsektor Vorrang einge-
räumt werden soll und dass Maßnahmen ergriffen werden sol-
len, um die negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen
der Globalisierung abzuwenden und auszugleichen und ihren
Nutzen für arme Menschen, die in ländlichen Gebieten leben
und arbeiten, zu maximieren;

25. bekräftigt die auf dem Weltgipfel 2005 unter dem
Punkt „Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas“ einge-
gangenen Verpflichtungen70, unterstreicht die Aufforderung
des Wirtschafts- und Sozialrats zu stärkerer Koordinierung
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen sowie die ak-
tuellen Anstrengungen zur Harmonisierung der laufenden In-
itiativen zu Gunsten Afrikas und ersucht die Kommission für
soziale Entwicklung, in ihrer Arbeit den sozialen Dimensio-
nen der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas71

auch weiterhin den gebührenden Stellenwert einzuräumen;

26. bekräftigt außerdem, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine wirtschaftliche und soziale
Entwicklung trägt und dass die Rolle der nationalen Politiken
und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann,
und unterstreicht, wie wichtig es ist, wirksame Maßnahmen
zu verabschieden, darunter nach Bedarf auch neue Finanzme-
chanismen, um die Anstrengungen der Entwicklungsländer
zur Herbeiführung eines beständigen Wirtschaftswachstums
und einer nachhaltigen Entwicklung, zur Beseitigung der Ar-
mut und zur Stärkung ihrer demokratischen Systeme zu unter-
stützen;

27. bekräftigt in diesem Zusammenhang ferner, dass der
internationalen Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle zu-
kommt, wenn es darum geht, die Entwicklungsländer, na-
mentlich die am wenigsten entwickelten Länder, bei der Stär-
kung ihrer personellen, institutionellen und technologischen
Kapazitäten zu unterstützen;

28. betont, dass sich die internationale Gemeinschaft
verstärkt darum bemühen muss, durch die Erweiterung des
Marktzugangs für Entwicklungsländer, Technologietransfer
zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen, die Gewährung
von Finanzhilfe und eine umfassende Lösung des Problems
der Auslandsverschuldung ein für die soziale Entwicklung
und die Armutsbeseitigung förderliches Umfeld zu schaffen;

29. erkennt an, dass gute Regierungsführung und Ord-
nungspolitik und Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und inter-
nationaler Ebene unerlässlich sind, um ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung herbei-
zuführen und Armut und Hunger zu beseitigen;

30. fordert die entwickelten Länder, die dies noch nicht
getan haben, nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren Ver-
pflichtungen konkrete Anstrengungen zu unternehmen, um
das Ziel der Bereitstellung von 0,7 Prozent ihres Bruttosozial-
produkts für die öffentliche Entwicklungshilfe für Entwick-
lungsländer und von 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttosozial-
produkts für die am wenigsten entwickelten Länder zu errei-
chen, und ermutigt die Entwicklungsländer, auf den erzielten
Fortschritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die öffent-
liche Entwicklungshilfe effektiv eingesetzt wird, um die Ent-
wicklungsziele und -zielvorgaben erreichen zu helfen;

31. begrüßt es, dass Gruppen von Mitgliedstaaten als
Beitrag zur Mobilisierung von Ressourcen für die soziale Ent-

69 Resolution 61/295, Anlage.

70 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 68.
71 A/57/304, Anlage.
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wicklung freiwillige Initiativen ergriffen haben, die sich auf
innovative Finanzierungsmechanismen stützen, einschließ-
lich derjenigen, die darauf gerichtet sind, den Entwicklungs-
ländern auf dauerhafter und berechenbarer Grundlage breite-
ren Zugang zu erschwinglichen Medikamenten zu verschaf-
fen, wie etwa die Internationale Fazilität zum Kauf von Medi-
kamenten (UNITAID) sowie andere Initiativen, wie etwa die
Internationale Finanzfazilität für Immunisierungen, und
nimmt Kenntnis von der New Yorker Erklärung vom 20. Sep-
tember 2004, mit der die Initiative „Aktion gegen Hunger und
Armut“ eingeleitet und darauf verwiesen wurde, dass drin-
gend die erforderlichen Mittel aufgebracht werden müssen,
um die Millenniums-Entwicklungsziele erreichen zu helfen
und die Auslandshilfe zu ergänzen und ihre langfristige Stabi-
lität und Berechenbarkeit zu gewährleisten;

32. bekräftigt, dass soziale Entwicklung die aktive Ein-
beziehung aller Akteure in den Entwicklungsprozess erfor-
dert, einschließlich der Organisationen der Zivilgesellschaft,
der Unternehmen und der Kleinbetriebe, und dass Partner-
schaften zwischen allen maßgeblichen Akteuren immer mehr
ein Teil der nationalen und internationalen Zusammenarbeit
im Dienste der sozialen Entwicklung werden, und bekräftigt
außerdem, dass innerhalb von Ländern die Partnerschaften
zwischen der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem Pri-
vatsektor wirksam zur Erreichung der sozialen Entwicklungs-
ziele beitragen können;

33. unterstreicht die Verantwortung des Privatsektors
auf nationaler wie auf internationaler Ebene, einschließlich
Kleinbetrieben, Großunternehmen und transnationaler Unter-
nehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen
und finanziellen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, sondern
auch hinsichtlich deren Auswirkungen auf die Entwicklung,
die Gesellschaft, die Gleichstellung der Geschlechter und die
Umwelt, sowie hinsichtlich ihrer Verpflichtungen gegenüber
ihren Arbeitnehmern und ihres Beitrags zur Herbeiführung
einer nachhaltigen Entwicklung, einschließlich sozialer Ent-
wicklung, und betont, dass es geboten ist, konkrete Maßnah-
men in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung und
Rechenschaftspflicht zu ergreifen, namentlich unter Beteili-
gung aller maßgeblichen Interessenträger, um unter anderem
Korruption zu verhüten oder strafrechtlich zu verfolgen;

34. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und So-
zialrat, die Regionalkommissionen, die zuständigen Sonder-
organisationen, Fonds und Programme des Systems der Ver-
einten Nationen und andere zwischenstaatliche Foren, im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats die in Kopenhagen einge-
gangenen Verpflichtungen und die Erklärung über den zehn-
ten Jahrestag des Weltgipfels für soziale Entwicklung72 weiter
in ihre Arbeitsprogramme zu integrieren und ihnen Vorrang
einzuräumen, weiter aktiv an ihrer Weiterverfolgung mitzu-
wirken und die Erfüllung dieser Verpflichtungen und Zusa-
gen zu überwachen;

35. bittet die Kommission für soziale Entwicklung, bei
ihrer Überprüfung der Umsetzung der Kopenhagener Erklä-
rung über soziale Entwicklung und des Aktionsprogramms
den Schwerpunkt auf den verstärkten Austausch nationaler,
regionaler und internationaler Erfahrungen, den gezielten und
interaktiven Dialog zwischen Sachverständigen und Prakti-
kern und die Weitergabe bewährter Praktiken und gewonne-
ner Erkenntnisse zu legen;

36. beschließt, den Unterpunkt „Umsetzung der Ergeb-
nisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vier-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung“ in
die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der
Versammlung auf der genannten Tagung einen Bericht über
diese Frage vorzulegen.

RESOLUTION 62/132

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 18. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/433
(Part II), Ziff. 43)73.

62/132. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung, der

Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Menschen-
rechtskommission und der Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege verabschiedeten früheren Reso-
lutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie
auf die Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen74,

in Bekräftigung der Wanderarbeitnehmerinnen betreffen-
den Bestimmungen in den Ergebnisdokumenten der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte75, der Internationalen Konferenz
über Bevölkerung und Entwicklung76, der Vierten Weltfrau-
enkonferenz77 und des Weltgipfels für soziale Entwicklung78

sowie ihrer fünfjährlichen Überprüfungen,

72 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 6 (E/2005/26), Kap. I, Abschn. A; siehe auch Beschluss
2005/234 des Wirtschafts- und Sozialrats.

73 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Ban-
gladesch, Belarus, Benin, Bolivien, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ghana,
Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesien, Kenia, Kolumbien,
Mali, Mexiko, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippinen,
Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Uganda, Uruguay und Vereinigte
Staaten von Amerika.
74 Siehe Resolution 48/104.
75 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
76 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
77 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
78 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.




